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6. Welche Versicherungsleistungen werden 
erbracht?
Die Höhe bzw. die Höchstgrenze und die Art der 
Versicherungsleistungen sind dem Anschlussvertrag sowie den 
geltenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
Freizeitversicherung zu entnehmen. 

7. Weshalb und welche Personendaten werden 
bearbeitet? (Datenschutz)
a) Datenverarbeitung durch Swisscom

Wie Swisscom Daten des Kunden bearbeitet und welche 
Einflussmöglichkeiten der Kunde hierbei hat, ist auf 
www.swisscom.ch/datenschutz festgehalten (nicht 
Vertragsbestandteil). 

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Swisscom diejenigen 
Kundendaten an ERV weitergibt, 

welche ERV für Kontroll- und Statistikzwecke benötigt

welche ERV für die Bearbeitung von Rechts- und 
Schadenfällen benötigt

b) Datenverarbeitung durch ERV im Schadenfall
ERV wird ermächtigt, alle Daten im erforderlichen Ausmass an 
Mit- und Rückversicherer, Amtsstellen, 
Versicherungsgesellschaften und -institutionen, zentrale 
Informationssysteme der Versicherungsgesellschaften, andere 
Einheiten der Unternehmensgruppe, Spitäler, Ärzte, externe 
Sachverständige und sonstige Beteiligte im In- und Ausland 
weiterzugeben sowie von all diesen Stellen Auskünfte 
einzuholen. 



Die Ermächtigung umfasst insbesondere die physische und/
oder elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der 
Daten für die Bearbeitung von Versicherungsfällen und für die 
Missbrauchsbekämpfung. 



In den Hinweisen zum Datenschutz unter www.erv.ch/
datenschutz finden Sie weitere Informationen zu den 
Bearbeitungszwecken. 

8. Was gilt es ausserdem zu beachten?
Massgebend bleibt in jedem Fall der Anschlussvertrag zur 
Kollektivversicherung.

 

Im Zweifelsfall gilt für die Auslegung und den Inhalt sämtlicher 
Dokumentationen ausschliesslich die deutsche Version.

Sehr geehrte Kundin 

Sehr geehrter Kunde 



Gerne informieren wir Sie über die Identität des Versicherers und 
des Versicherungsnehmers der Kollektivversicherung, welcher Sie 
mit Abschluss des Anschlussvertrages beitreten. Die in diesem 
Text gewählte männliche Form bezieht sich immer zugleich auf 
weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine 
Mehrfachbezeichnung wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit 
verzichtet. 

1. Wer sind Ihre Vertragspartner?
Der Risikoträger für die vorliegende Versicherung ist: Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG, Dufourstrasse 40, 
CH-9001 St. Gallen. Zuständig für diese Versicherung ist: 
Europäische Reiseversicherung ERV (in den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ERV genannt), eine Zweigniederlassung 
der Helvetia Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG mit Sitz 
an der St. Alban-Anlage 56, Postfach, CH-4002 Basel. 

2. Wer ist Versicherungsnehmer?
Versicherungsnehmer ist die Swisscom (Schweiz) AG an der Alte 
Tiefenaustrasse 6, CH-3050 Bern, Schweiz. 

3. Welches Recht bzw. welche Vertragsgrundlagen 
kommen zur Anwendung?
Für diesen Vertrag gilt schweizerisches Recht. Vertragsgrundlagen 
bilden der Anschlussvertrag zur Kollektivversicherung sowie die 
geltenden «Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 
Freizeitversicherung.» Der Gerichtsstand befindet sich am Ort des 
Sitzes des Versicherers oder am Wohnsitz der versicherten Person.

4. Welche Risiken sind versichert und welchen 
Umfang hat der Versicherungsschutz?
Die Ereignisse, bei deren Eintritt ERV zu einer Leistung verpflichtet 
ist, ergeben sich aus dem Anschlussvertrag und den geltenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) Freizeitversicherung. 

5. Prämien, Gebühren: Was muss ich wann und wie 
bezahlen?
a) Prämie

Swisscom schuldet als Versicherungsnehmer ERV die 
Versicherungsprämie.

b) Gebühr
Die Gebühr wird bei Abschluss des Anschlussvertrages fällig. 
Swisscom stellt dem Kunden während der Vertragsdauer eine 
Gebühr (monatlich oder zweimonatlich) in Rechnung. Der 
Kunde muss die Rechnung bis zum darauf angegebenen 
Datum (Verfalldatum) bezahlen. 

Bezahlt der Kunde die Gebühr nicht rechtzeitig, wird er im 
Rahmen des Swisscom Standard Mahnprozess gemahnt. Wird 
die Gebühr nicht innert der gesetzten Mahnfrist bezahlt, ist 
Swisscom berechtigt, den Anschlussvertrag fristlos zu 
kündigen. 

Informationen über Ihre Versicherung
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Beschreibung der Versicherungsleistung
Versicherungssummen

Maximale Leistungssummen in CHF 

Geltungsbereich  Weltweit, sofern nicht anderweitig  
erwähnt

Selbstbehalt pro Schadenfall Kein Selbstbehalt fällig

Annullierungskosten

Die Reise oder die Freizeitaktivität kann nicht angetreten 
werden. 

gem. gewählter Versicherungssumme

Die Reise oder die Freizeitaktivität muss unterbrochen und 
kann nicht fortgeführt werden (Annullierungskosten pro rata)

pro rata bis gewählte Versicherungssumme

SOS-Assistance

Ereignisse während der Reise oder Ausführung der 
Freizeitaktivität:

Überführung in das nächste für die Behandlung geeignete 
Spital

Unbegrenzt

Medizinisch betreuter Nottransport/Repatriierung Unbegrenzt
Such- und Bergungskosten 10’000.–
Repatriierung im Todesfall Unbegrenzt
Mehrkosten für Fortsetzung der Reise 1’500.–
Kostenvorschuss bei Spitalaufenthalt im Ausland 5’000.–
Mehrkosten einer unplanmässigen Rückreise Bahn 1. Klasse, Flugzeug Economy-Klasse

Alarmzentrale

Im Notfall steht die Alarmzentrale der versicherten Person mit einem 24-Stunden-Service im in der Police 
aufgeführten Zeitraum zur Verfügung. Bei einem Zwischenfall während der Reise ist die Alarmzentrale 
zwingend zu kontaktieren: 



+41 848 801 803 oder 

+800 8001 8003

Leistungsblatt
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4. Im Falle einer Familien- oder Gruppenversicherung bestätigt 
der Kunde, von den mitversicherten Dritten über die 
Zustimmung zum Einbezug in die Kollektivversicherung sowie 
zur Weitergabe ihrer Daten an Swisscom zu verfügen. Weiter 
ist der Kunde für die Richtigkeit der zu den Dritten 
angegebenen Daten verantwortlich und er stellt sicher, dass 
sie die relevanten Produkteinformationen und die 
Informationen zum Datenschutz (Ziffer 7 in «Informationen 
über Ihre Versicherung») kennen.

5. Chronisch Kranke haben sich unmittelbar vor der Buchung 
einer Reiseleistung ihre Reisefähigkeit in einem dann 
auszustellenden Arztzeugnis bestätigen zu lassen. 

1.3 Geltungsbereich
Die Deckung gilt weltweit.

1.4 Generelle Ausschlüsse
Nicht versichert sind Ereignisse,

a) die bei Abschluss der Versicherung bzw. Buchung der 
Reiseleistung oder der Freizeitaktivität bzw. des Kaufs des 
Tickets bereits eingetreten sind oder erkennbar waren. 
Vorbehalten bleiben die Bestimmungen bei Verschlimmerung 
chronischer Krankheiten; 

b) die entstehen im Zusammenhang mit Krankheiten oder 
Unfällen, die nicht sofort von einem Arzt diagnostiziert 
wurden, als sie auftraten oder nur durch eine telefonische 
Konsultation bestätigt wurden; 

c) bei welchen der Gutachter (Experte, Arzt, usw.), der 
Feststellungen über das Schadenereignis trifft, direkt 
begünstigt oder mit der versicherten Person verwandt oder 
verschwägert ist; 

d) die eine Folge kriegerischer Ereignisse sind oder auf 
Terrorismus zurückzuführen sind, unter Vorbehalt der 
Bestimmungen bei Annullierungskosten/Freizeitschutz 
(Details siehe Ziff. 2.2 Abs. 1, Lit. i)); 

e) die im Zusammenhang mit Entführungen stehen;

f) die eine Folge behördlicher Anordnungen sind;

g) die sich ereignen anlässlich der Teilnahme an

Wettkämpfen, Rennen, Rallyes oder Trainings mit 
Motorfahrzeugen oder Booten,

Wettkämpfen oder Trainings im Zusammenhang mit 
Profisport oder einer Extremsportart,

Trekkingreisen oder Bergtouren ab einer Schlafhöhe von 
über 4000 m ü. M.,

Expeditionen,

gewagten Handlungen (Verwegenheit), bei denen man sich 
wissentlich einer besonders grossen Gefahr aussetzt, 
massgebend sind die geltenden SUVA-Klassifizierungen;

h) die entstehen beim Lenken eines Motorfahrzeuges oder 
Bootes ohne den gesetzlich erforderlichen und gültigen 
Führerausweis oder wenn die gesetzlich vorgeschriebene 
Begleitperson fehlt; 

i) die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder 
Unterlassen verursacht werden oder auf Ausserachtlassung 
der allgemein üblichen Sorgfaltspflicht zurückzuführen sind; 

k) verursacht durch den Einfluss von Alkohol, Drogen, 
Betäubungs- oder Arzneimitteln; 

1. Generelle 
Bestimmungen
1.1 Versicherungsmodell
Swisscom (Schweiz) AG (nachstehend «Swisscom») hat mit der 
Europäischen Reiseversicherung (nachstehend als «ERV» 
bezeichnet), einer Zweigniederlassung der Helvetia 
Schweizerische Versicherungsgesellschaft AG (nachstehend als 
«Helvetia» bezeichnet), einen Kollektivversicherungsvertrag 
abgeschlossen. Die Helvetia ist Risikoträgerin der entsprechenden 
Versicherung. Zuständig für die Versicherung ist ERV. 



Wer als Privatperson (d. h. natürliche Person, keine Firmen) bei 
Swisscom als Kunde ein Dauerschuldverhältnis (bspw. 
Abonnement) hat, kann der Kollektivversicherung mittels 
Abschluss eines Anschlussvertrages mit Swisscom beitreten. Der 
Kunde wird dadurch zur versicherten Person mit einem direkten 
Forderungsrecht gegenüber ERV. Die Abwicklung von 
Schadenfällen erfolgt direkt zwischen dem Kunden und ERV. 
Swisscom informiert die versicherte Person und haftet gegenüber 
dem Kunden für Nachlässigkeit, Fehler oder unrichtige Auskünfte 
bei der Beratung zum Abschluss des Anschlussvertrages. Erlischt 
das Dauerschuldverhältnis bei Swisscom während der 
Versicherungslaufzeit, so läuft der Versicherungsschutz bis zum 
Ende der Versicherungslaufzeit weiter. 

1.2 Versicherte Personen, spezielle Bestimmungen

1. Versicherte Person ist der Kunde von Swisscom mit 
zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz, welcher der 
Kollektivversicherung mittels Abschluss des 
Anschlussvertrages beitritt.

2. Bei Abschluss einer Familienversicherung sind, nebst dem 
Kunden von Swisscom mit zivilrechtlichem Wohnsitz in der 
Schweiz, welcher der Kollektivversicherung mittels Abschluss 
des Anschlussvertrags beitritt, folgende Personen versichert: 
Als Familie gelten die im gemeinsamen Haushalt und in einer 
Ehe, Partnerschaft oder im Konkubinat lebenden Personen 
inkl. Eltern, Grosseltern und Kinder. Seine nicht im 
gemeinsamen Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 
sowie minderjährige Ferien- und Pflegekinder zählen auch zur 
Familie. Einer Familie gleichgestellt sind 2 mit ihren allfälligen 
Kindern in Wohngemeinschaft lebende Personen. 

3. Beim Abschluss einer Gruppenversicherung von maximal 4 
Personen sind, nebst dem Kunden von Swisscom mit 
zivilrechtlichem Wohnsitz in der Schweiz, welcher der 
Kollektivversicherung mittels Abschluss des 
Anschlussvertrages beitritt, die Personen gemäss 
Teilnehmerliste mitversichert, welche eine gemeinsame Reise 
buchen und im Minimum die Hin- und Rückreise gemeinsam 
absolvieren. Die versicherten Personen werden auf einer 
Teilnehmerliste erfasst, welche ERV bei 
Versicherungsabschluss schriftlich oder in einer anderen 
Textform zugestellt wird. Die gewählte Versicherungssumme 
für Annullierungskosten verteilt sich proportional auf die 
Anzahl Teilnehmer. 
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